
E r m ußte also auch nach § 7 WStVO veru rte ilt werden. 
W as nun die an  die N otenbank zum Re.-V erfahren ge
gebene Rechnung an  die 01 K. über rund 6200,— DM 
anbelangt, so h a t der A ngeklagte G. durch diese H and
lung ein Verbrechen nach § 1 des VESchG begangen. 
E r h a t einen B etrug  an  Volkseigentum  dadurch be
gangen, daß er die Deutsche N otenbank durch E ingabe 
der Rechnung in I rr tu m  führte , daß näm lich das dem 
R echnungsbeträge entsprechende Q uantum  Leder an 
die 01 nach K. abgeschickt wurde. Gemäß § 3 Abs. II  
der VO vom 17. 7. 1952 G esetzblatt Seite 609 über das 
Rechnungseinzugsverfahren darf näm lich die Rechnung 
ers t am  Tage nach der Absendung der W are an das 
K red itinstitu t zum  E inzugsverfahren gegeben werden. 
Der A ngeklagte G. ha t aber das Gegenteil getan. E r  gab 
die Rechnung an die Deutsche N otenbank bereits vor 
Absendung der W are, stellte dann durch sein am  selben 
N achm ittag  geführtes Telefongespräch fest, daß die 
W are in dieser Menge g ar n icht übernomm en wird, 
und w ar nun  gem äß § 3 Abs. IV dieser V erordnung ver
pflichtet, den R e.-A uftrag  bei der D eutschen N oten
bank sofort zu stornieren. E r ta t  dies aber nicht, weil 
er eben das Geld fü r seine Lohnzahlung und zur Be
zahlung anderer, überfälliger Forderungen benötigte 
und m ußte au f die diesbezügliche F rag e  des Gerichts 
die A ntw ort schuldig bleiben. Durch diese Irreführung  
der Deutschen N otenbank h a t er seinem Betriebe einen 
rechtsw idrigen Verm ögensvorteil verschafft, da der Be
trieb  nach der gegebenen Sachlage ja  keinen A nspruch 
au f die 6200,— DM hatte , weil die W are g a r  n icht ab
geschickt wurde, und h a t auf der anderen Seite die 
Deutsche N otenbank um  diesen B etrag  geschädigt, da 
dieser B etrag  in  den U m laufm itteln  der Deutschen 
N otenbank fü r  andere Zwecke nicht m ehr eingesetzt 
w erden konnte. Dabei ist es rechtlich unerheblich, daß 
am  gleichen Tage an die DHZ in W. geschrieben wurde, 
und einige T age spä ter eine Rückbuchung erfolgte. D a
durch h a t G. einen B etrug zum  N achteil des VE be
gangen, und er m ußte nach § 1 des VESchG b es tra ft 
werden, weil die Schädigung des VE um einen B etrag  
von 6200,— DM schon dera rt ist, daß in diesem Falle 
das Allgemeine S trafgesetz n icht m ehr angewendet 
werden konnte. G. m ußte veru rteilt werden, da e r  ge
meinsam m it dem Oberbuchhalter, dem M itangeklagten 
K, die Rechnung abgezeichnet hat, und daher genauso 
wie dieser fü r den Inhalt verantw ortlich ist. Schon 
beim Durchlesen der Rechnung ergib t sich die T äu
schungsabsicht, wenn es im E ingang der Rechnung 
heißt: „W ir l ie f e r te n ............... “ und eine Lieferung ta t 
sächlich nicht erfolgte.
D er A ngeklagte G. m ußte also nach § 1 VESchG ver
u rte ilt werden.
Die Funktion des A ngeklagten K. im Betrieb wurde 
bereits m ehrfach dargelegt. Auch der A ngeklagte K. 
h a t sich eines Vergehens nach § 7 der WStVO schuldig 
gem acht, wenn er genauso wie G. die falschen F inanz
berichte B la tt 113—120 der A kten an den R a t des 
Kreises und die Deutsche N otenbank abgeschickt hat. 
Ihn  trifft dabei das größere Verschulden, denn er ha t ja  
dieses unrichtige Zahlenm aterial selbst erm itte lt und 
zusam m engestellt, und G. h a t sich auf ihn, den un
fähigen O berbuchhalter, verlassen, weil er selbst von 
kaufm ännischen Dingen keine Ahnung hatte . K. w ar 
aber nicht in der Lage durch eine Ä nderung der A r
beitsorganisation zu gew ährleisten, daß in Zukunft 
richtige Ziffern in den F inanzberichten angeführt w ur
den, auch in dem Zeitpunkte als ihm durch B eanstan
dungen der Deutschen N otenbank bekannt wurde, daß 
er Falschm eldungen abgegeben hatte . In  n icht m ehr zu 
überbietender L eichtfertigkeit setzte er sich über diese 
A nstände hinweg, m it der Bem erkung, die Differenzen 
seien ja  n icht so schwerwiegend!, als daß m an von 
Falschm eldungen sprechen könnte. So se tzte er sein 
verantw ortungsloses V erhalten fort, und gab w eiterhin

unrichtige und irreführende Berichte über Vorgänge 
seines Betriebes, näm lich Gewinn, P roduktion und viele 
andere Dinge an die D ienststellen der W irtschaft, 
welche dam it ein vollkommen falsches Bild von der E n t
wicklung des Betriebes bekommen hätten , wenn sie 
n icht durch Kontrolle vergleichenden Zifferm aterials die 
Falschm eldungen hä tten  entlarven können.
So m ußte auch K. gern. § 7 WStVO veru rteilt werden. 
D er A ngeklagte K. h a t sich aber auch eines Betruges 
zum N achteil des VE schuldig gem acht, und m ußte 
genauso wie G. gem. § 1 VESchG veru rteilt werden. Es 
gelten auch bei K. hinsichtlich der Rechnung vom 4. 8. 
1954 an  die Ol in K. dieselben Feststellungen wie sie 
bezüglich des A ngeklagten G. getroffen wurden. Auch 
hier ist K. der überwiegend schuldige Teil und es trifft 
ihn auch hier ein größeres Verschulden als den A n
geklagten  G.........................
Bei der Bemessung der S trafen  h a t sich das Gericht m it 
der Persönlichkeit der A ngeklagten eingehend beschäf
tig t.

Das Gericht h a t aber auch w eiter berücksichtigt, daß 
der A ngeklagte G. sich als Gegner unserer Ordnung 
en tlarv t hat. Obwohl einmal der SA angehörend h a t er 
nach 1945 den W eg noch n icht in eine dem okratische 
P arte i gefunden, dagegen sich aber am  17. 6.1953, dem 
Tage des faschistischen Putsches, als ein w illfähriges 
W erkzeug in den H änden der RIAS-Hetze in einem K. 
Betrieb durch die dort geführten  Diskussionen entpuppt. 
Diese E instellung zieht sich konsequent durch sein gan
zes übriges V erhalten hindurch, wenn m an in diesem 
Zusam menhänge die Begründung der P räm iierung der 
TA N-Sachbearbeiterin und des BPO-Sekr. sieht. Diese 
U m stände m ußten bei der B eurteilung der Persönlichkeit 
des A ngeklagten ins Gewicht fallen.
Das Gericht h a t daher fü r  das Verbrechen auch § 1 
Abs. I  Ziff. 1 WStVO eine Z uchthausstrafe von 1 Ja h r 
6 Monaten, fü r das Vergehen nach § 7 WStVO eine Ge
fängn isstrafe von 1 Jah r, welche gern. § 21 StGB in 
8 M onate Zuchthaus um gewandelt wurde, und gem. § 1 
VESchG eine Zuchthausstrafe von 1 Ja h r  als notwendig 
festgesetzt. E s ist dabei den A nträgen  der S taa ts
anw altschaft gefolgt.
Gern. § 74 StGB wurde aus diesen drei S tra fen  eine Ge
sam tstra fe  von 2 Jah ren  10 M onaten Zuchthaus ge
bildet, wobei das G ericht un ter dem A ntrag  der StA 
blieb, weil es der M einung ist, daß diese S trafe dem 
Grad der G esellschaftsgefährlichkeit der begangenen 
strafbaren  H andlung entspricht.
Bei dem A ngeklagten K. h a t das G ericht gleichfalls sich 
m it der Persönlichkeit des A ngeklagten beschäftigt. 
K. h a tte  jahrzehntelange E rfahrungen  als B uchhalter 
und sp ä ter auch in führender Position. E r is t aber bei 
seiner T ätigkeit noch bei seinen früheren, bürgerlichen 
A uffassungen stecken geblieben, und konnte sich in  das 
W esen einer sozialistischen W irtschaftsführung nicht 
hineinfinden. Den Begriff einer w irtschaftlichen Rech
nungsführung ha t er bis vor kurzem  kaum  gekannt. E r 
w ar sich auch bewußt, daß er den Anforderungen nicht 
m ehr gerecht werden kann  und eine andere Funktion 
ausüben m üßte. Es geht ihm aber nur ums Geldver
dienen und so übernahm  er, obwohl er schon in  S. ver
sag t hatte , nunm ehr die Stelle in R. E r w ar sich bewußt, 
daß er dadurch VE schwer schädigen mußte, weil seine 
U nfähigkeit einfach im Betriebe die nachteiligsten Fol
gen haben m ußte. A uf der anderen Seite w ar er als M it
glied der SED und eine Zeitlang als deren veran tw ort
licher F unktionär verpflichtet, sein W issen ständig  zu 
erweitern, um in gesellschaftlicher wie in fachlicher H in
sicht zu entsprechen, und es h a t bei ihm offenbar am  
V ertrauen zur P arte i der A rbeiterklasse gefehlt, denn 
sonst hä tte  er seiner P arte i im  richtigen Momente die 
Unmöglichkeit seiner w eiteren T ätigkeit in diesem VEB
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